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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Tintenpatrone für ei-
nen Tintenstrahldrucker, welche ein Gehäuse mit Längs-
wänden und einem Deckel aufweist wobei die Längs-
wände zwischen ihrem jeweiligen oberen Ende und ih-
rem jeweiligen unteren Ende eine Verjüngung aufwei-
sen. Eine solche Tintenpatrone weist im allgemeinen ein
Patronengehäuse mit mehr als einer Kammer auf, wobei
in den Kammern ein poröses Material zur Speicherung
der Tinte vorgesehen ist. Das Patronengehäuse weist
eine Bodenplatte, Seitenwände, Trennwände und einen
Deckel auf. Bodenplatte, Seitenwände und Trennwände
sind als einteiliges Kunststoffspritzteil ausgebildet. Sei-
tenwände und Bodenplatte können dabei sowohl jeweils
ebenflächig als auch vorzugsweise dreidimensional
strukturiert ausgeführt sein. Derartige Tintenpatronen
sind aus dem Stand der Technik bekannt.
�[0002] In der Tintenkammer derartiger Tintenpatronen
ist zumeist ein Schwamm bzw. ein poröses Medium ein-
gesetzt, um in der Tintenkammer einen gewissen Unter-
druck zu erzeugen. Derartige Schwämme werden für ge-
wöhnlich durch einen Schäumungsprozess hergestellt
und anschließend thermisch zu Platten verprägt oder mit-
tels eines Schneidverfahrens aus einem großvolumigen
Schaumblock gewonnen. Aus diesen Platten werden
dann die in die einzelnen Patronen einzusetzenden
Schwämme ausgestanzt. Bei der vorstehend beschrie-
benen Patronengeometrie besteht jedoch das Problem,
daß der Innenraum aufgrund der Verjüngung der Seiten-
wände, bzw. deren dreidimensionaler Struktur, nicht voll-
ständig durch einen gestanzten Schwamm gleicher Dik-
ke ausgefüllt werden kann. Würde dennoch ein solcher
plattenförmiger Schwamm eingesetzt werden, so ent-
stünden in der Patrone Hohlräume, über die Tinte aus
der Luftbohrung austreten könnte. Mithin bestünde die
Gefahr von Tintenverlust und Verschmutzung.
�[0003] Gemäß dem Stand der Technik wird dies um-
gangen, indem ein derartiger Hohlraum durch zusätzli-
che Schwämme ausgefüllt wird. Die Herstellung eines
Tintenspeicherschwammes aus mehreren Teilschwäm-
men erfordert einen deutlich höheren Aufwand und ist
teurer.
�[0004] Gemäß einer anderen Vorgehensweise, die in
der EP 0 640 482 offenbart ist, wird ein Schwamm aus
einer Platte ausgestanzt, deren Dicke größer als die Brei-
te der Tintenkammer ist. Der Schwamm wird durch die
Längswände sehr stark komprimiert. Dies hat jedoch den
Nachteil, daß auf die Patronenwände ein beträchtlicher
Druck ausgeübt wird. Außerdem kann es bei der
Schwammmontage im Inneren der Patrone zur Ausbil-
dung unerwünschter Hohlräume kommen, in denen sich
Tinte ansammelt. Darüber hinaus besteht die Gefahr der
Faltenbildung im Schwammaterial, wodurch sich das
maximal nutzbare Tintenvolumen verringern kann.
�[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Tintenpatrone der eingangs geschilderten Art
anzugeben, die sich produktionstechnisch einfach und

kostengünstig herstellen lässt, ohne die angesproche-
nen Nachteile des Standes der Technik aufzuweisen.
�[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
Merkmalskombination des Anspruchs 1 gelöst. Die er-
findungsgemäße Tintenpatrone weist ein Gehäuse mit
Längswänden und einem Deckel auf, wobei die Längs-
wände des Gehäuses zwischen ihrem jeweiligen oberen
Ende und ihrem jeweiligen unteren Ende eine Verjün-
gung aufweisen, so dass des Gehäuse der Tintenpatrone
verjüngt ist wobei im Innern der Tintenpatrone Trenn-
wände ausgebildet sind, die eine scheibenförmige Tin-
tenkammer oder mehrere scheibenförmige Tintenkam-
mern begrenzen, und wobei neben der Tintenkammer
oder den Tintenkammern mindestens eine Leerkammer
vorhanden ist.
�[0007] Unter "Leerkammer" ist im Rahmen der Erfin-
dung eine Kammer zu verstehen, welche nicht als Tin-
tenspeicher dient. Die Leerkammer umfaßt im wesentli-
chen den an die scheibenförmige �(n) Tintenkammer�(n)
angrenzenden Bereich zwischen einer der Trennwände
und einer der Längswände. Bei symmetrischer Patro-
nengeometrie sind deshalb für gewöhnlich zwei Leer-
kammern vorhanden, jeweils eine an jeder Längsseite,
die die Tintenkammer oder mehrere nebeneinanderlie-
gende Tintenkammern begrenzen. Es ist auch denkbar,
daß die beiden Leerkammern über eine Schmalseite mit-
einander in Verbindung stehen oder daß die beiden Leer-
kammern, beispielsweise aus Stabilitätsgründen, weiter
unterteilt sind. So können beispielsweise Querverstre-
bung zum Stützen der Trennwände vorhanden sein.
�[0008] Durch die Trennwände werden eine oder meh-
rere scheibenförmige Tintenkammern gebildet,� die die
Verwendung von Schwämmen konstanter Dicke und da-
mit einfacherer Geometrie ermöglichen. Unter "schei-
benförmig" ist entsprechend zu verstehen, daß die Tin-
tenkammer im wesentlichen über ihre gesamte Grund-
fläche eine einheitliche Breite aufweist. Damit können
die in einer solchen Patrone zum Einsatz kommenden
Schwämme in herkömmlicher Weise aus Schwammplat-
ten konstanter Dicke ausgestanzt werden. Eine aufwen-
dige und teure Anpassung der Tintenspeicherschwäm-
me in Dickenrichtung kann entfallen.
�[0009] Das Gehäuse kann in üblicher Weise aus einem
Kunststoff geformt bzw. gegossen sein. Die Trennwände
sind vorzugsweise einstückig mit dem Gehäuse ausge-
bildet, so daß es keines zusätzlichen Arbeitsschrittes be-
darf, um diese zu erzeugen und einzusetzen. Auf diese
Weise ergibt sich insgesamt eine Zeitersparnis bei der
Produktion der erfindungsgemäßen Tintenpatrone ge-
genüber denjenigen des Standes der Technik. Verbun-
den mit der einfacheren Schwammherstellung ist auch
eine Kostenersparnis bei der Erzeugung des Schwam-
mes und somit der gesamten Tintenpatrone.
�[0010] Überraschenderweise hat sich zudem gezeigt,
daß die aus der erfindungsgemäßen Tintenpatrone zu
entnehmende maximale Tintenmenge größer ist als bei
den im vorliegenden Stand der Technik beschriebenen
Patronen.

1 2 



EP 1 275 509 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

�[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
auf der Oberseite des Deckels eine mäanderförmige Nut
ausgebildet, deren eines Ende in eine Belüftungsöffnung
ins Innere des Gehäuses mündet. Die Belüftungsöffnung
dient für gewöhnlich auch zur Befüllung der Patrone mit
Tinte. Für den Transport der Patrone wird der Deckel mit
einer Folie verklebt oder verschweißt, welche die gesam-
te Nut sowie die Belüftungsöffnung bedeckt. Auf diese
Weise ist der Innenraum der Patrone zunächst vollstän-
dig abgedichtet. Vor oder nach dem Einsetzen der Pa-
trone in den Drucker wird ein Teil der Folie abgerissen,
so daß das zweite Ende der Nut nach außen freigelegt
wird. Die auf diese Weise ins Innere der Patrone eindrin-
gende Luft ermöglicht die Entnahme von Tinte im Druk-
ker. Für das Abreißen der Folie ist vorzugsweise eine
geeignete Sollreißstelle ausgebildet.
�[0012] Die Mäanderform der Nut dient dazu, aus der
Belüftungsöffnung infolge von Druckschwankungen aus-
tretende Tinte aufzunehmen sowie Tintenverluste durch
Verdunstung möglichst gering zu halten. Bei der Folie
kann es sich um eine mit einem thermoplastischen Ma-
terial beschichtete Aluminiumfolie handeln oder auch um
eine laminierte oder unlaminierte thermoplastische Folie.
Die Folie kann beispielsweise durch Kleben, z.B. mit ei-
nem Heißschmelzklebstoff, auf dem Deckel befestigt
sein.
�[0013] Gemäß einer Ausführungsform mündet die Be-
lüftungsöffnung in die Tintenkammer, wobei die Tinten-
kammer hermetisch gegen die mindestens eine Leer-
kammer abgedichtet ist. Diese Ausführungsform ist ins-
besondere vorteilhaft, da die Belüftung unmittelbar an
der gewünschten Stelle erfolgt und da aufgrund der her-
metischen Abdichtung zwischen den Leerkammern und
der Tintenkammer keine Tinte in die Leerkammer gelan-
gen kann. Auf diese Weise wird ein unerwünschter Tin-
tenverlust infolge von Druckschwankungen oder durch
Verdunstung vermieden.
�[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform mün-
det die Belüftungsöffnung in eine der Leerkammern, wo-
bei eine Verbindungsleitung zwischen dieser Leerkam-
mer und der Tintenkammer vorhanden ist. Die Leerkam-
mer dient somit als Ausgleichskammer zwischen Tinten-
kammer und umgebender Atmosphäre. Bei dieser Aus-
führungsform ist die Verbindungsleitung vorzugsweise
als Nut im Deckel ausgebildet. Hierdurch wird sicherge-
stellt, daß Tinte nicht unmittelbar aus der Tintenkammer
in die Leerkammer überschwappt. Die Trennwände
selbst sind in diesem Fall ohne eine Öffnung ausgebildet.
�[0015] Als besonders günstig hat es sich herausge-
stellt, wenn die die Verbindungsleitung bildende Nut zwi-
schen der Leerkammer und der Tintenkammer an der
Oberseite des Deckels ausgebildet und von einer Folie
bedeckt ist. Hierdurch wird ein zusätzlicher Auslauf-
schutz im Falle von besonders großen Druckschwankun-
gen geschaffen, indem nur die Tinte in die Leerkammer
gelangt, die das Rückhaltevermögen der mäanderförmi-
gen Nut übersteigt. Die Verbindungsleitung zwischen
den Kammern ist somit keine direkte Verbindungslei-

tung, sondern führt über das Äußere des Gehäuses. Bei
der Folie kann es sich um dieselbe Folie handeln, die
auch die mäanderförmige Nut des Deckels bedeckt, je-
doch mit dem Unterschied, daß die die Verbindungslei-
tung bildende Nut stets vollständig bedeckt sein muß.
�[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
in der als Ausgleichskammer dienenden Leerkammer ein
saugfähiges Material angebracht werden, vorzugsweise
im Bereich der Verbindungsöffnung zur Tintenkammer,
das dazu dient, die infolge von Druckschwankungen aus-
tretende Tinte aufzunehmen. Für diesen Zweck kommen
saugfähige Materialien wie Faserstoffe, wie z.B. Baum-
wolle, Filz, Papier oder poröse Stoffe, wie z.B.
Schwammmaterialien, etwa Abschnitte des als Tinten-
speicher verwendeten porösen Materials in Frage.
�[0017] Die Verbindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen in Bezug auf die beigefügte
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen: �

Fig. 1 und Fig. 1a perspektivische Ansichten einer
erfindungsgemäßen Tintenpatrone;

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Tintenpatrone der Fig.
1 und 1a;

Fig. 3 einen Längsschnitt entlang der Ebene B-�B von
Fig. 2;

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine erste Ausführungs-
form des Deckels einer erfindungsgemäßen Patro-
ne;

Fig. 5 den Deckel von Fig. 4 im Querschnitt entlang
der Ebene A-�A von Fig. 4;

Fig. 6a und 6b perspektivische Ansichten des Dek-
kels der Fig. 4 und 5; und

Fig. 7 einen Deckel gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Patrone.

�[0018] In den Fig. 1a und 1b ist in perspektivischer
Ansicht ein Gehäuse 1 einer erfindungsgemäßen Tinten-
patrone zu sehen. Das Gehäuse weist einen Deckel 2
auf (in den Fig. 1a und 1b nicht sichtbar), welcher mit
dem Unterteil des Gehäuses fest (beispielsweise durch
Verschweißen) verbunden ist. Des weiteren weist das
Gehäuse zwei Längswände 3 auf, zwischen deren obe-
ren Enden 3a und deren unteren Enden 3b jeweils eine
Verjüngung 3c vorhanden ist. Im gezeigten Fall ist das
Gehäuse der Tintenpatrone nach unten hin verjüngt.
�[0019] Das Innere der Tintenpatrone ist durch Trenn-
wände 4 untergliedert. Die Trennwände 4 begrenzen
zum einen eine zentrale Tintenkammer 5, welche über
die gesamte Länge eine einheitliche Dicke aufweist, so-
wie zwei Leerkammern 6; 7.
�[0020] Wie dies in der Draufsicht von Fig. 2 zu sehen
ist, erstrecken sich die beiden Trennwände 4 durchgän-
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gig über die gesamte Länge des Gehäuses 1. Zwischen
der Tintenkammer 5 und den beiden Leerkammern 6; 7
besteht keine Verbindung in den Trennwänden 4.
�[0021] In der Längsschnittansicht von Fig. 3 ist zu er-
kennen, daß die Trennwände 4 hier als Fortsatz des un-
teren Teils der Längswände 3 ausgebildet sind. Die Leer-
kammern 6; 7 erstrecken sich somit nicht bis zum Boden
der Patrone. Es ist deutlich sichtbar, daß die Tintenkam-
mer scheibenförmig ausgebildet ist, so daß ein aus einer
einzelnen Schwammplatte ausgestanzter Schwamm ih-
ren gesamten Innenraum füllen kann.
�[0022] Das beschriebene Gehäuse kann beispielswei-
se durch einen Deckel 2 verschlossen sein, wie er in den
Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellt ist. In der Draufsicht von Fig.
4 ist eine mäanderförmige Nut 8 zu erkennen, deren ei-
nes Ende 8a in eine Öffnung 9 ins Innere des Gehäuses
mündet. Die Öffnung 9 ist hier zentral angeordnet, so
daß sie direkt in die Tintenkammer 5 führt. Das zweite
Ende 8b der mäanderförmigen Nut ist zu einem senk-
rechten Arm verlängert. Bei der Verwendung der Patrone
ist zumindest der Bereich der Belüftungsöffnung 9 sowie
der mäanderförmigen Nut 8 von einer Folie bedeckt, wo-
bei eine Sollreißstelle so ausgebildet ist, daß beim Ab-
reißen der Folie das Ende 8b freigelegt wird, so daß durch
die Nut 8 und die Belüftungsöffnung 9 ein Luftaustausch
mit der Umgebung stattfinden kann.
�[0023] In Fig. 5 ist ein Querschnitt durch den Deckel
von Fig. 4 gezeigt, wobei deutlich die durchgehende Be-
lüftungsöffnung 9 sowie die Nut bzw. Vertiefung 8 zu er-
kennen ist. In den Fig. 6 und 6a ist derselbe Deckel per-
spektivisch von oben bzw. perspektivisch von unten dar-
gestellt.
�[0024] In Fig. 7 ist der Deckel einer zweiten Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Tintenpatrone in
Draufsicht gezeigt. Der untere Teil des Gehäuses dieser
zweiten Ausführungsform entspricht dem in den Fig. 1
bis 3 dargestellten. Auch in diesem Deckel befindet sich
auf der Oberseite eine mäanderförmige Nut 8, deren ei-
nes Ende 8a in eine Belüftungsöffnung 9 mündet. Die
hier gezeigte Belüftungsöffnung 9 führt jedoch, anders
als bei der vorher beschriebenen Ausführungsform, in
eine der Leerkammern, im vorliegenden Fall in die rechte
Leerkammer. Somit steht diese Leerkammer über die
Nut mit der Umgebung in Verbindung. Von der Belüf-
tungsöffnung beabstandet ist eine als Nut ausgebildete
Verbindungsleitung 10 im Deckel 2 zu erkennen, welche
die Tintenkammer mit der einen Leerkammer verbindet.
Diese Verbindungsleitung 10 verläuft hier auf der Ober-
seite des Deckels, ebenso wie die mäanderförmige Nut
8. Das eine Ende der Nut mündet in eine Verbindungs-
öffnung 11, welche zur Leerkammer führt, und das an-
dere Ende der Verbindungsleitung 10 mündet in eine Öff-
nung 12, welche zum Tintenbehälter führt. Der Deckel
ist ganz oder nur im Bereich der gezeigten Nuten und
Öffnungen von einer Siegelfolie bedeckt, die hier partiell
durch schraffierte Linien angedeutet ist. An der strichlier-
ten Linie in der linken oberen Ecke des Deckels kann
eine Sollreißstelle ausgebildet sein, durch die das vor-

dere Ende 8b der mäanderförmigen Nut freigelegt wer-
den kann.
�[0025] Neben den gezeigten und beschriebenen Aus-
führungsformen sind zahlreiche Variationen möglich. So
ist es beispielsweise denkbar, daß die Verbindungslei-
tung 10 nicht als Nut auf der Oberseite des Deckels, son-
dern als Nut auf der Unterseite des Deckels ausgebildet
ist. Die Verbindungsöffnungen 11 und 12 können bei die-
ser Ausführungsform entfallen. Ein Vorteil dieser Aus-
führungsform liegt darin, daß weniger Siegelfolie ver-
braucht wird, da nur der Bereich der mäanderförmigen
Nut 8 sowie der Belüftungsöffnung 9 von Folie bedeckt
sein muß. Weiter ist es möglich, die nicht mit der Tinten-
kammer in Verbindung stehende Leerkammer mit einer
Bohrung in der Außenwand zu versehen, um einen Aus-
gleich bei einem Abfall des Umgebungsdrucks, bei-
spielsweise in großen Höhen, zu schaffen.

Patentansprüche

1. Tintenpatrone für einen Tintenstrahldrucker, aufwei-
send ein Gehäuse (1) mit Längswänden (3) und ei-
nem Deckel (2), wobei die Längswände (3) des Ge-
häuses (1) zwischen ihrem jeweiligen oberen Ende
(3a) und ihrem jeweiligen unteren Ende (3b) eine
Verjüngung (3c) aufweisen, so dass das Gehäuse
(1) der Tintenpatrone verjüngt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  im Inneren der Tintenpatrone Trenn-
wände (4) ausgebildet sind, die mindestens eine
scheibenförmige Tintenkammer (5) zur Aufnahme
eines porösen Materials begrenzen, und daß neben
der mindestens einen Tintenkammer (5) mindestens
eine Leerkammer (6; 7) vorhanden ist.

2. Tintenpatrone nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Leerkammer
(6; 7) nach einer Seite im wesentlichen von der Ver-
jüngung (3c) begrenzt wird.

3. Tintenpatrone nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
mindestens eine Leerkammer (6; 7) nicht bis zu ei-
nem Boden der Tintenpatrone erstreckt.

4. Tintenpatrone nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  auf der
Oberseite des Deckels (2) eine mäanderförmige Nut
(8) ausgebildet ist, deren eines Ende (8a) in eine
Belüftungsöffnung (9) ins Innere des Gehäuses (1)
mündet.

5. Tintenpatrone nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  die Belüftungsöffnung (9) in die Tin-
tenkammer (5) mündet, wobei die Tintenkammer (5)
hermetisch gegen die mindestens eine Leerkammer
(6; 7) abgedichtet ist.
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6. Tintenpatrone nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  die Belüftungsöffnung (9) in eine der
Leerkammem (6) mündet, wobei eine Verbindungs-
leitung (10) zwischen dieser Leerkammer (6) und
der Tintenkammer (5) vorhanden ist.

7. Tintenpatrone nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  die Verbindungsleitung (10) als eine
Nut im Deckel (2) ausgebildet ist.

8. Tintenpatrone nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  die die Verbindungsleitung (10) bil-
dende Nut an der Oberseite des Deckels (2) ausge-
bildet und von einer Folie bedeckt ist.

9. Tintenpatrone nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß  an der Leerkammer
(6) im Bereich der Verbindungsöffnung (11) zur Tin-
tenkammer ein saugfähiges Material angebracht ist.

Claims

1. An ink cartridge for an ink jet printer, comprising a
casing (1) with longitudinal walls (3) and a lid (2),
wherein the longitudinal walls (3) of the casing (1)
have a tapering portion (3c) between their respective
top ends (3a) and their bottom ends (3b) so that the
casing (1) of the ink jet cartridge narrows, charac-
terised in that partitions (4) inside the casing (1)
form at least one disc-�like ink chamber (5) for holding
a porous material, and at least one empty chamber
(6;�7) is provided in addition to the at least one ink
chamber (5).

2. An ink cartridge according to claim 1, characterised
in that one side of the at least one empty chamber
(6;�7) is bounded substantially by the tapering portion
(3c).

3. An ink cartridge according to any of the preceding
claims, characterised in that the at least one empty
chamber (6;�7) does not extend up to an end of the
ink cartridge.

4. An ink cartridge according to any of the preceding
claims, characterised in that a meander-�shaped
groove (8) is formed on the top of the lid (2) and
terminates at one end (8a) in a vent opening (9) in
the casing (1).

5. An ink cartridge according to claim 4, characterised
in that the vent opening (9) terminates in the ink
chamber (5), wherein the ink chamber (5) is hermet-
ically sealed against the at least one empty chamber
(6;�7).

6. An ink cartridge according to claim 4, characterised

in that the vent opening (9) terminates in one of the
empty chambers (6), wherein a connecting duct (10)
is provided between the said empty chamber (6) and
the ink chamber (5).

7. An ink cartridge according to claim 6, characterised
in that the connecting duct (10) is a groove in the
lid (2).

8. An ink cartridge according to claim 7, characterised
in that the groove or connecting duct (10) is formed
on the top of the lid and is covered by a sheet or foil.

9. An ink cartridge according to any of claims 6 to 8,
characterised in that an absorbent material is dis-
posed on the empty chamber (6) in the region of the
connecting opening (11) to the ink chamber.

Revendications

1. Cartouche d’encre pour une imprimante à jet d’en-
cre, comportant un boîtier (1) doté de parois longi-
tudinales (3) et d’un couvercle (2), les parois longi-
tudinales (3) du boîtier (1) comportant un rétrécisse-
ment (3c) entre leurs extrémités supérieures (3a)
respectives et leurs extrémités inférieures (3b) res-
pectives, de sorte que le boîtier (1) de la cartouche
d’encre soit rétréci, caractérisée en ce que  des cloi-
sons de séparation (4) sont formées à l’intérieur de
la cartouche d’encre, qui délimitent au moins un
compartiment d’encre (5) en forme de disque pour
la réception d’un matériau poreux, et en ce qu’ au
moins un compartiment vide (6 ; 7) est prévu à côté
de l’au moins un compartiment d’encre (5).

2. Cartouche d’encre selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que  l’au moins un compartiment vide
(6 ; 7) est délimité vers un côté pour l’essentiel par
le rétrécissement (3c).

3. Cartouche d’encre selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  l’au moins un
compartiment vide (6 ; 7) ne s’étend pas jusqu’à un
fond de la cartouche d’encre.

4. Cartouche d’encre selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’ une rainure (8)
en forme de méandres est pratiquée sur la face su-
périeure du couvercle (2), dont une extrémité (8a)
débouche à l’intérieur du boîtier (1) dans un orifice
de ventilation (9) .

5. Cartouche d’encre selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que  l’orifice de ventilation (9) débou-
che dans le compartiment d’encre (5), le comparti-
ment d’encre (5) étant hermétiquement étanche par
rapport à l’au moins un compartiment vide (6 ; 7).
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6. Cartouche d’encre selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que  l’orifice de ventilation (9)� débou-
che dans l’un des compartiments vides (6), une con-
duite de liaison (10) étant prévue entre ce compar-
timent vide (6) et le compartiment d’encre (5).

7. Cartouche d’encre selon la revendication 6, carac-
térisée en ce que  la conduite de liaison (10) est
réalisée sous la forme d’une rainure pratiquée dans
le couvercle (2).

8. Cartouche d’encre selon la revendication 7, carac-
térisée en ce que  la rainure constituant la conduite
de liaison (10) est prévue sur la face supérieure du
couvercle (2), et est recouverte d’un film.

9. Cartouche d’encre selon l’une des revendications 6
à 8, caractérisée en ce qu’ un matériau absorbant
est appliqué sur le compartiment vide (6) dans la
zone de l’orifice de liaison (11) vers le compartiment
d’encre.
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